
49/58. Berlebt des Sondeie._ busses fiIr die Charta und 
die StIIrktmg der Roße der Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung, 

rmter Hinweis auf ihre Resolution 3499 (XXX) vom 
IS. Dezember 1975, mit der sie den Sonderenssc:buß ffIr die 
Charte und die StIlrkung der Rolle der Vereinteu Nationen 
eingesetZt hat. sowie auf ihre auf späteren 'llIgungen ver
abschiedeten eiuscblligigen Resolutioneu, 

sowiB rmter Hinweis auf ihre Resolution 47/233 vom 
17. August 1993 fIber die Neubelebung derTiitigkeltderGene
ralversammJung. 

ferner rmter Hinweis auf ihre Resolution 47/62 vom 
11. Dezember 1992 über die Frage der ausgewogeneu Vertre
tnng und der Erhöhung der Zahl der Mitglieder im Sicherheits
rat. 

mit Genugtuung fIber den ersteu Bericht der a11eu Mitglied
staaten offenstehendeu Arheitsgruppe zur Frage der ausgewo
genen ~J. und der Erhöhung der Zahl der Mitglieder 
im Sicherhei , die gemIiß Resolution 48J26 der General
versammlung vom 3. Dezember 1993 eingesetzt worden ist, 

eingedenk der Berichte des GeneraJsekretiirs fIber die 
TiItigkeIt der Vmeinten Nationen. die der Genera1~msammlung 
auf ihrer siebenunddreißigsten", neununddreiBipten36, vier
zigsten"', einundvierzigsten", zweiundvierzigsten", dreiund
vierzigsten40, vierundvierzigsten", filnfundvierzigsten42, sechs
undvierzigsten"', siebenundvierzigsten", achtundvierzigsten<! 
und neunundvierzigsten" 'llIgung vorgeJegt worden. sowie der 
von den Mitgliedstaat"'] dazu zum Ausdruck gebrachten Auf
fassungen und Stellungnahmen, 

rmter Hinweis auf die Thile ihrer Resolution 47/120 B vom 
20. September 1993, die ffIr die TiItigkeIt des Sondenwsschus
ses von BedmWmg sind, 

Kenntnis nehmend von den Erörterungen, die derzeit im 
Sicherheitsrat im Hinblick auf die StIlrkung des in ArIikel SO 
der Charta der Vereinten Nationen vorgesehenen Konsulte
tioDSplOzesses geführt werden, mit dem Ziel die besonderen 
wlrtschaftlichen Probleme der Länder, denen iufolge der 
DurchfDhrung von Vorbeugungs- oder Zwangsmaßnahmen 
nach Kapitel vn der Charta Nachteile erwacltsen, auf ein 
Mindestmaß ZU beschrl!Dken, 

in Anbetracht dessen, daß es wilnschenswert ist, daß der 
SonderausschulI weitere Arbeiten auf dem Gebiet der Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit und der 
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friedlichen Beilegung von Streitigkeiten zwischen Steeten 
durchfOhrt, 

eingedenk der verschiedenen, der Genera1versammlung auf 
ihrer neunundvierzigsten 'llIgung vorgelegten Vorschillge. die 
darauf ausgerichtet sind, die Rolle der Orgenisatiun zu slllrkeu, 
ihre Wirksamkeit zu erhöhen und eine ausgewogene Ver
tretung und die Erhöhung der Zahl der Mitglieder im Sicher
heitsrat herbeizuflihren, 

1ItJCh Behondlunl des Bmichts des Sonderausschusses fIber 
seine 'llIgung 1994 , 

mit tImn Ausdruck ihres Dankes an den Sondemll"SChnß ffIr 
seinen wichtigen Beitrag zur Erarbeitnng des Wortlauts der 
ErkIlIrung fIber die Verstlirkung der Zusammenarbeit zwischen 
den Vereinteu Nationen und regionalen Abmachungen oder 
Einrichtungen bei der Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit47

, 

daran erinnernd, daß die Charta in Artikel S3 und 
Artikel 107 aufbesondere Sicherheifsbestimmungen betreffend 
gewisse Steeten Bezug nimmt, 

feststellend. daß die Staaten, auf die in dieser Fenn Bezug 
genommen wurde, Mitglieder der Vereinten Nationen sind und 
bei a11eu BemtIhungen der Organisation einen wertvollen Bei
trag leisten. 

die Aqffassrmg vertretend. daß die Bestimmungen von 
'Thilen des Artikels S3 und die Bestimmungen des Artikels 107 
hinfiillig geworden sind, 

1. nimmt KmlnInIs von dem Bericht des Sonderausschus
ses ffIr die Charta und die StIlrkung der Rolle der Vereinten 
Nationen"; 

2. beschlieJk. daß der SonderenaschuB seine nächste 'Ill
gung vom '1:1. Februar bis 10. März 1995 abhalten wird; 

3. bittet den Genera1sekretllr, vor der 'llIgung des 
Sonderausschusses im Jahr 1995 einen Bericht VOIZUlegen 
fIber die Frage der Umsetzung der Bestimmungen der Charte. 
n_Ii<:h Artikel SO, betIeffend die besonderen wlrtschaftli
eben Probleme, denen sich die Staaten eufgrund der DurchfiIh
rang von Sanktionen nach Kapitel vn der Charta gegenftber. 
sehen. und darin die im Bericht des Sondereusschusses fIber 
seine 'llIgung 1994 zu dieser Frage enthaltenen Vorschllige 
und Anregungen zu analysieren und die praktischen Möglich
keiten zu ihrer Durchfllhrung gebührend zu berücksichtigen; 

4. ersucht den Sonderenssc:buB. auf seiner 'llIgung 1995 
und nach Maßgabe von Ziffer 5 

a) der Behandlung eller Vorschläge betreffend die Frage 
der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit untm ellen Aepekten im Hinblick auf die StIlrkung der 
Rolle der Vereinteu Nationen genügend Zeit zu widmen und 
in diesem Zusammenhang 

i) Vorschläge betreffend die Anwendung der Bestim
mungen der Charta im Zusammenhang mit der Unter
stützung von Drittsteeten, die durch die Anwendung 
von Sanktionen nach Kapitel vn der Charta betroffen 
sind, namentlich das dem SonderenaschuB auf seiner 
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Tagung 1994 vorgelegte diesbez!lgliche Arbeitspa
pier'" , auch weiterhin mit Vorrang zu behandeln; 

ü) andere konkrete VorschIlIge im Zusammenhang mit 
der Walnung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit, die dem Sonderausschuß bereits vorgelegt 
wurden oder die ihm auf seiner Tagung 1995 v0rge
legt werden könnten, namentlich den Vorschlag be
treffend die Stärkung der Rolle der Vereinten Natio
nen und die Erhöhung ihrer Effizienz und den über
arbeiteten Vorschlag zur Erhöhung der Wirksamkeit 
des SicherlIeitsrats bei der Walnung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit, zu behandeln; 

b) seine Arbeiten zur Frage der friedlichen Beilegung 
von Streitigkeiten zwischen Staaten fortzusetzen und dabei 

i) seine Behandlung des Vorschlags betreffend Regeln 
der Vereinten Nationen flIr die Schlichtung von Strei
tigkeiten zwischen Staaten fortzusetzen; 

ü) seine Bchandlung anderer konkreter Vorschlllge zur 
Frage der friedlichen Beilegung von Streitigkeiten 
zwischen Staaten fortzusetzen, namentlich des Vor
schlags betreffend die Einrichtung eines Streitbeile
gungsdieostes, der im Frilhstadimn einer Streitigkeit 
seine Dienste anbietet oder tätig wird, sowie der Vor
schläge zur Stärkung der Rolle des lnternationalen 
Gerichtshofs; 

c) die Frage der Streichung der in Artikel 53 AbsiiIze 1 
und 2 und in Artikel 107 enthaltenen "Feindstaaten"-K1allse1n 
der Charta zu prilfen und der Generalversammlung auf ihrer 
filnfzigsteo Tagung die geeigoetste rechtliche Vorgehensweise 
in dieser Angelegenheit zu empfehlen; 

d) seine Behandlung der Frage der Verstärkung der Zu
sammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und den re
gionalen Abmachungen oder Einrichtongen bei der Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit fortzu
setzen; 

5. ersucht den Sooderausschuß ll14fJeniem zu bedenken, 
wie wichtig es ist, daß allgemeines Einvernehmen enielt wird, 
wann immer dies flIr das Ergebnis seiner Arbeit von Beden
tungist; 

6. beschli4Jt, daß der Sonderausschuß die 1lmnahme von 
Beobachtern der Mitgliedstaaten an seinen Sitzungen, ein
schließlich der Sitzungen seiner Arheitsgruppe, auch weiterhin 
zulassen wird, und beschließt außerdem, daß der Sooderaus
schuß ermlichtigt ist, andere Staaten oder zwischenstaatliche 
Organisationen einznIaden, an seiner Plenardebatte über be
stimmte Gegenstände tellzuoehmen, wann immer er der Auf
fassung ist, daß ihre Thilnahme seiner Tätigkeit flIrderlich 
wäre; 

7. ersucht den Sonderausschuß, sich auf seiner Tagung 
1995 auch weiterhin mit der ÜberprfIfuog seiner Znsammen
setzung zu befassen, insbesondere den Vorschlag betreffend 
die uneingeschränkte Mitwirkung aller Mitgliedstaaten an 
seiner Tätigkeit zu behandeln und der Generalversammlung 
auf ihrer flinfzigsteo Tagung darüber Bericht zu erstatreo; 
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8. ersucht den Sonderausschuß ll14fJerrJem, der General
versammlung auf ihrer fliofzigsten Tagung einen Tätigkeits
bericht vorzulegen; 

9. beschließt. den Punkt "Bericht des Sonderausschusses 
flIr die Charta und die Stärkung der Rolle der Vereinten 
Nationen" in die vorlliufige 'Thgesordoung ihrer flinfzigaten 
Tagung aufzunehmen. 

84. PlenaniIvmg 
9. Dezember 1994 

49/59. Konvention iIber die Sicherhelt von Personal der 
Vereinten Nationen nnd beigeordnetem Personal 

Die Generalversanunlung, 

in der ErwlJgung, daß die Kodifizierung und fortschreiten
de Entwickluog des Völkerrechts zur Verwirklichung der in 
den Artikeln 1 und 2 der Charta der Vereinten Nationen veran
kerten Ziele und Grundslltze beiträgt, 

in ernster Besorgnis Ober die steigende Zahl von Angriffen 
auf Personal der Vereinten Nationen und beigeordnetes Per
sonal, die zu Thdesfl!lIen und schweren Verletzungen gefiIhrt 
haben, 

eingedenk dessen, daß Bins!ltze der Vereinten Nationen in 
Simationen durchgeföhrt werden köooeo, die Gefahren flIr die 
Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen und des 
beigeordneten Personals mit sich bringen, 

in ErlceMtnis der Notwendigkeit, die Vorkehrungen flIr den 
Schutz des Personals der Vereinten Nationen und des bei
geordneten Personals zu verstärken und weiter zu verfolgen, 

UIIler Hinweis auf illre Resolution 48/37 vom 9. Dezember 
1993. mit der sie den Ad-hoc-Ausschuß zur Ausarbeimag 
eines internationalen Übereinkommens Ober die Sicherheit und 
Unversebrtheit des Personals der Vereinten Nationen und des 
beigeordneten Personals eingerichtet hat, mit besonderer 
Bemgoahme auf die VenmtwortIichkeit flIr Angriffe auf dieses 
Personal, 

UIIler BerUckslchtJgung des Berichts des Ad-hoc-Ausschus
ses", insbesondere des überarbeiteten Verhandlungswortlauts, 
der aus den Arbeiten des Ad-hoc-Ausschusses her;orgegangen 
ist, 

unrer Hinweis auf ihren entsprechend der Empfehlung des 
Ad-hoc-Ausschusses.gefaßten Beschluß, auf ihrer laufenden 
Tagung im Rahmen des Sechsten Ausschusses wieder eine 
Arbeitsgruppe einzusetzen mit dem Auftrag, die PriIfung des 
überarbeiteten Verhandlungswortlauts und der damit zu
sammenhllogenden Vorschläge fortzusetzen, 

nach Behandlung des Entwurfs der Konvention, der von 
der Arbeitsgruppe erstellt'" und dem Sechsten Ausschuß zur 
Pröfung und Annahme vorgelegt wurde, 

1. verabschiedet die Konveation über die Sicherheit von 
Personal der Vereinten Nationen und beigeordnetem Personal, 
deren Wortlaut in der Anlage zu dieser Resolution enthalten 
ist, und legt die Konvention zur Unterzeichnung und Ratifika-
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